
Amt Stralendorf 
Dorfstraße 30 
19073 Stralendorf 

 
 

  Ausdruck vom: 11.03.2009 
  Seite: 1/4 
 

Niederschrift 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Stralendorf 

 Sitzungstermin: Dienstag, 10.02.2009 
 Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 
 Sitzungsende: 22:00 Uhr 
 Ort, Raum: Stralendorf, im Sitzungssaal der Amtsscheune 

Anwesend sind: 
Bürgermeister 
Herr Peter Lenz  
Gemeindevertreter 
Herr Klaus Bosselmann  
Herr Ralf Dombrowski  
Herr Bernd Grunwaldt  
Herr Enrico Scheffler  
Herr Detlef Stredak  
Herr Christian Wöhlke  
Herr Ronald Zithier  
Verwaltung 
Frau Marianne Facklam  
 
 

Entschuldigt fehlen: 
Gemeindevertreter 
Herr Jens Albrecht  
Herr Ralf Austermann  
Herr Erwin Lübeck  
Herr Helmut Richter  
Herr Jürgen Schacht  

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2 Genehmigung der Tagesordnung / Änderungsanträge zur Tagesordnung 
3 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 15.01.2009 
4 Beschluss über Zahl und Abgrenzung von Wahlbereichen 

Vorlage: 2009/STR/357 
5 Sonstiges 
 

Protokoll: 
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Öffentlicher Teil 

zu 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und stellt mit 8 von 13 

Gemeindevertretern die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 

  
  
zu 2 Genehmigung der Tagesordnung / Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 Es liegen keine Änderungsanträge vor. Die Tagesordnung wird bestätigt. 

 
 

  
  
zu 3 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 15.01.2009 
 Die Sitzungsneiderschrift vom 15.01.2009 wird bestätigt. 

 
 

  
  
zu 4 Beschluss über Zahl und Abgrenzung von Wahlbereichen 

Vorlage: 2009/STR/357 
  
 Sach- und Rechtslage: 

Am 07.06.2009 finden die verbundenen Wahlen nach dem 
Kommunalwahlgesetz und die Europawahlen statt. 
Die Wahl zu den Vertretungen wird in Wahlbereichen durchgeführt. Die 
Zahl und die Abgrenzung der Wahlbereiche bestimmt die Vertretung (§ 5 
Kommunalwahlgesetz).  
Das Wahlgebiet ist jenes Gebiet, für das eine Gemeindevertretung und 
ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt werden. Wahlgebiete ab 
25.000 Einwohnern sind in Wahlbereiche zu unterteilen. In den 
Wahlbereichen werden von den Parteien und Wählergruppen die 
Bewerber aufgestellt, wobei auch Einzelkandidaten zulässig sind. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Stralendorf beschließt gemäß § 5 KWG M-V für das 
Gemeindegebiet einen Wahlbereich. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Wahlkosten sind im Haushalt 2009 eingeplant. 
 
Bemerkungen 
Die aus verwaltungstechnischen Gründen nicht beigefügten beschlussbegründenden 
Unterlagen  
sind, nach vorheriger Anmeldung, während der Dienstzeit der Amtsverwaltung bei dem 
zuständigen Sachbearbeiter einzusehen. 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende 
Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 13 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 8 
Davon stimmberechtigt:    8 
Ja-Stimmen:     8 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltungen:    0 
Ungültige Stimmen:    0 



  Ausdruck vom: 11.03.2009 
  Seite: 3/4 
 

 
 
 

  
zu 5 Sonstiges 
 Durch die Wahlleiterin wurde der Hinweis gegeben, dass die Wahlbewerber ihre 

Unterlagen bis zum 06.04.2009 einzureichen haben. Die Wahlbewerberunterlagen für 
Mitglieder der Gemeindevertretungen sind bereits als Formulare vorhanden und werden 
ausgegeben bzw. per e-mail versandt. Die Wahlbewerberunterlagen für die Bürgermeister 
sind noch nicht als amtliche Vordrucke vorhanden, weil der Wahlerlass, bei dem sie als 
Anlagen beigefügt werden noch nicht ergangen ist. Er liegt erst als Entwurf vor. Die 
Veröffentlichung soll zeitnah erfolgen und somit auch die Vordrucke vorhanden sein. 
Bürgermeisterbewerber müssen mehrere Erklärungen abgeben und ein einfaches 
Führungszeugnis beifügen. Es ist eine Erklärung zur Verfassungstreue beizufügen. 
 
Der Bürgermeister gibt Informationen zum Gespräch der Oberbürgermeisterin von 
Schwerin, Frau Gramkow, mit den Bürgermeistern der Umlandgemeinden, an dem er 
teilgenommen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Eingemeindungen. Die Stadt hofft 
darauf, dass sie durch das neue FAG, was in Arbeit ist, eine bessere Finanzausstattung 
erhält. Sollte das nicht der Fall sein, wird sie sich für Eingemeindungen aussprechen und 
da eben einen größeren Zirkelschlag , entsprechend dem alten Landkreis Schwerin, 
vornehmen wollen. 
 
Der Bürgermeister verwies auf die Liste der Vorhaben der Gemeinde Stralendorf, die an 
alle Gemeindevertreter und Ausschüsse gegangen ist. Gleichzeitig ist die Liste an die 
zuständigen Bearbeiter im Amt gegangen. Der Bürgermeister wird mit den einzelnen 
Fachämtern dazu weitere Abstimmungen vornehmen. 
 
Die Gemeinde Stralendorf stimmt dem Bauvorhaben der Antragsteller SDS Schwerin 
Eckdrift 43-45, 19061 Schwerin zur Errichtung und Betrieb einer 
Verbrennungsmotoranlage für Deponiegas, Flur 3, Flurstück 47-60, 61/2, 62-71  Hw. 
41/2, 42/1, 45, 46, 73, 124 in der Gemarkung Stralendorf mit dem Az.: StAUN SN 430a-
5712.0.801c-54099 zu. 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 13 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 8 
Davon stimmberechtigt:    8 
Ja-Stimmen:     8 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltungen:    0 
Ungültige Stimmen:    0 
 
Die Gemeinde Stralendorf stimmt dem Bauvorhaben der Antragsteller Erika und Günter 
Kagel, Obere Bergstraße 17, 19073 Stralendorf zur Errichtung einer 
Terrassenüberdachung, Flur 2, Flurstück 148/1 in der Gemarkung Stralendorf mit dem 
Az.:BA 081138 zu. 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 13 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 8 
Davon stimmberechtigt:    8 
Ja-Stimmen:     8 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltungen:    0 
Ungültige Stimmen:    0 
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________________________________________________________________________________ 
Genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 
Vorsitzender 
 
 
 
Schriftführer 


